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führen. ©rfolgt bie Unterfud)ung erft nacf) Berlauf
mehrerer (fatpe, fo wirb e§ fefjv häufig fcßwierig, wenn
nic£)t unmögtid), unzweifelhaft feftpiftetlen, 06 ber fanget
auf ein Berfchulben beS Unternehmers ober beS Bau»
letters, ober bann aber auf bie Bernacfjtäffigung ber
UnterhattungSpflid)t beS Bauwerf'S buret) ben 'Bauherrn
äurüd^ufiitjren ift, Tie Scßwierigfeit biefer ^eftftetlungen
ift febent Bauegperten genügfam bet'annt.

Tie Blänget eines BaumerfeS, bie auf ein Berfdjul»
ben beS Unternehmers ober beS Bauleiters jurüdjufütjren
finb, fommen ftetS in ben erften fahren, nad) ber Bau»
ooltenbung put Borfchein. Tie Teftfiellung ber Urfadjen
ber SSerfmängel unb bie SluSeinanberhaltung ber Ber»
antmortlict)feit ift oon 2lnfang an nict)t teidjt. ©S barf
mit Beftimmtheit gefagt werben, baff fie ganj allgemein
nact) brei unb oier fahren fdjon fefjr fdjwierig, nad)
einer fünfjährigen Trift aber eigentlich unmöglich W-
Tie ülufrecljterbaltung einer langen Berjäf)rungSfrift ift
aber unzweifelhaft für ben Bauherrn fein BebürfniS.
@r fann mit Sicherheit annehmen, bah ain Baumert',
baS fict) mäfjrenb fünf fahren bewährt hat, fict) auch
fernerhin betuähren roirb. Tie Haftung beS Bauleiters
über fünf Tatpe hinaus ift für bie Bebürfntffe ber tpragis
nicht notwendig. 2öenn ber Staat unb bie Baubetjörben
fid) mit einer zweijährigen Haftung beS Bauunternehmers
begnügen, liegt feine Berantaffung nor, ben Bauleiter,
unb nad) bem Borfchtage be§ BationatrateS and) ben
Unternehmer, zehn $at)re lang ber ©efatjr auSzufeßen,
in einen ^rozeß oerroiefett zu werben. Um fo weniger,
wenn, wie eS ftetS ber ffalt fein müßte, bem fRic£)ter piu
Bitbung feines Urteils feine objeftio wahren Beweis»
mittet jur Beifügung flehen tonnen.

Ter ©efeßgeber wirb ben jfntereffen after Beteiligten
in oottem Blaße ©einige teiften, wenn er nach bem
Borfchtage beS fdjmeijerifchen Ingenieur» unb 2(rct)i»
teftenoereins beftimmt: „Tie .fttage beS BeftetlerS eines
BauwerfeS gegen ben Unternehmer ober gegen ben bau»

teitenben 2(rct)iteften unb Ingenieur »erfährt jebod) erft
nad) fünf fja breit feit ber Bbnabme." (B. ff. 3-")

3ufünfti0C ©auljolzpreifc. Unfere 3inu»crmeifter
unb Schreiner muffen fiel) mit ber Tatfache abfinben,
in ber näd)ften Baufaifon bebeutenb (where greife für
Bretter unb Stbbunbholz, ja fogar für ©erüftßolz anlegen
ZU müffen atS bisher; beim bie ©rgebniffe ber testen

.ßwlzganten in allen Teilen ber Schweiz weifen für baS

Bobbolz einen Stuffd)tag non 1—2 ffr. per 111'" auf; bei

einzelnen ©ortimenten beträgt berfetbe fogar bis 3 lyr.
unb nod) mehr. Tie Torfttagen würben faft überatt oon
unfern Sägern unb ^jolzbänblern nicht nur fdjlanfweg
afjeptiert, fonbern in faft fieberhaftem TBetteifer über»
boten ;,ur großen fyreube ber Torftmänner. Ties gilt
nur »om Babelbolj. Saubl)otz, inSbefonbere Bitcf)ent)ot§
ift im allgemeinen weniger gefudjt.

Babelbolzfagftämme galten per nri je nad) Qualität
unb Dlbfuhrperhältniffen im Turchfcf)nitt fyr. 25 bis ffr.
37 int SÖBalbc angenommen; ba.pt fommen bann nod)
bie Slbfutjrfoften.

©rfreuticl) ift, baß fid) jetft faft alte Torftämter baju
oerftehen, wenigftenS baS Sag» utib Bauhölj ohne Binbe
zu meffeti.

lieber iiotjpretfc in Söiirttcuiberg fchreibt man
ber „fyvanff. 3eitung" @nbe Tejember 1.909 : Tie Be=

teitigung bei ben in in tester p,eit ftattgebabten Babel»
ftammbotjoerf'äufen war eine fetjr rege. Tie ©rgebniffe
waren baher auch recht günftig für bie Berfäufer. TaS
fvorftamt Bottweil erzielte bei einem Bcrfauf auS Stif»

.»Bettung („SUiei|terblatt") Dh. 4!

tungSwalbungen runb 114 "'0 ber Tagen. Tic gräft.
Törringfd)e Torftoerwattung ©utenjett erhielte für 5000 m'
Sangtjotz Bit. 15'/ft—26ftft, StuSßßuß Blf. 14'/i—24'ft,
©ägljolz Bit'. 16 '/i—26'/,i unb Sfogf'djuß 2Jif. 15'/« bis
Bit. 23. TaS gräft. ülbelmannfdje fforfiamt ^onhen»
ftabt »ereinnahmte für Babelbolz 108 % ber Slnfcßtäge.
Tie Bau'holjfägereien finb mäßig befd)äftigt.

3ur Sage ber ftoljtnbuftric in Defterreich=Ungurn.
2tuS SSien wirb ber „ffranff. 3eitung" gefchrieben :

„Unfer .ßwljmarft leibet hauptfächlich unter ber ©eftat»
lung ber Berhältniffe in Teutfctjlanb. Bicßt allein, baß
beffen Bebarf infolge ber altgemeinen inbuftriellen Sage
fet)r rebujiert ift, mad)t fid) auch bie »erfdjärfte ton»
furrenj ©chwebenS unb BußlanbS empfinblich benterfbar.
Ta übetbieS bie inlänbifcben BBalbbefißer beftrebt finb,
bie .ßoehpreife ber legten Kampagne feftjuhalten, ift aud)
baS QnlanbSgefchäft wenig erfreulich- 3" ben testen
SKoeßen ift nun eine Befferung ber Situation ^atagc
getreten, bod) hat biefe feinen anberen ©runb, als baS

Befireben, nod) »or bem Tnfrafttreten ber höheren ®ifen=
bat)nfrad)tfähe am 1. Januar 1910 bie Sager beS

3wifd)enhanbeIS p.t fomplettieren. Um biefe 2lnfd)af»
fungen werben »orauSfidjt lid) bie Ääufe ber nädjften
Sßochen geringer fein. Sffiei^hotj ift überhaupt nur in

^Primaware oert'äuflid), minbere ©orten finb bireft un»

anbringlid), fobaß bie Sager barin ganj bebeutenben

Umfang haben, ©ctjmetlen feigen gleichfalls einen be»

träcf)ttid)eii BorratSftanb itt beiben BeichSfjälften, fie

liegen flau, t)auptfärf)lich infolge beS UniftanbeS, baß bie

ungarifd)e Begierung in biefem fjah^e ferne ÏÏtuSfdjrei»
billigen oorgenomnten hat, fonbern ihren Bebarf auS

ben Beftänben beeft. Stud) in Oefterreich ift ber Bebarf
ber ©taatSbahnen ein eingefdjränfter. ©ewohnlidjes
©chnitthotj ift jiemtid) ftarf angeboten unb jeigt rüd»

gängige freist irfjtung. 9lud)
' in 'Brennhotj ift ein Büd'»

gang oon na fiept 20 % 511 fonftatieren, ohne baß fict)

ber 2lbfaß beStjalb gehoben hätte. Db baS ju erneuernbe
Berggefeß eine Steigerung beS jeht banieberliegenbeit
Berfel)rS in ©rubenl)otj bewirten wirb, bleibt abju»

warten."

Süöbeutfcher jöolimarlt ©»De Tejember. Tie
Stimmung beim Bunbt)oljeinfauf in ben fübbeutfd)en
ÏÏBalbungen hat fieß währenb ber jüngften 3^tt i'» alt»

gemeinen nid)t befonberS geänbert. Tie größte .ftauftuft
legte baS Sägegroßgewerbe an ben Tag, wäßrenb bie

Sangholjhänbler immer nocl) 3arücfhaltung befunbeten.
9Bo bei Berfteigerungen in ben baperifißen StaatSmat»

bungen bie forftamtlicßen Slnfißtäge nicht erreicht würben,
hielt man Badjoerfäufe ab,- bei welchen bann meiftenS
bie 3lnfcf)läge erhielt würben, ©ine rege Beteiligung
wiefen hauptfächtich- bie Babetftammf)otjoerfaufe in ben

babifcheti unb württembergifißen StaatSwalbungen auf.

Tabei würben aber and) greife angelegt, welche fict)

über ben 2(nfd)(ägen haften. 'BeuerbiitgS fanb in bem

baperifchen Torftantt .vtrumbad) eine ©ichenftammtjotp
oerfteigerung ftatt, bei welcher für ©idjenftammhbljer
1. ,ftl. 108,25 ÜJlf. unb für 2. .ftl. 67 B7f. angelegt

würben, ©inen größeren Berfauf halten bie beiben

babifdjen Torftämter ©d)tud)fee unb St. Blafien ab;

eS hanbelte fid) babei um runb 15,500 fm Babetfjolj,
hauptfächtich T'djtenmare. Tie TurchfdjnittSpreife be_»

wegten fictj für bie 5 Stammholjftaffen ;,wifchen 16,25

unb 23,75 Bit', unb für bie 3 2lbfd)nittSholj»^lafßa
jwifeßen 15 unb 22 Blf. baS T^ßnieter. Bei einer Ber»

faufSoerbingung auS ben ©räft. ju Toerringfdjen, in

Oberbapern gelegenen ^Salbungen fam neben ißapier-

unb ©djmellenhöljern auch ïanb 5500 m" Babeltangt)mi

juni Angebot. Tie hierbei erhielten greife îjielten fiai

burchfcl)nittlid) um einige fßrojent über ben forftamttietje"

KS4 Jllnstr. schwetz. Haadw

führen, Erfolgt die llntersuchung erst nach Verlauf
mehrerer Jahre, sa wird es sehr häusig schwierig, wenn
nicht unmöglich, unzweifelhaft festzustellen, ob der Mangel
auf ein Verschulden des Unternehmers oder des Bau-
letters, oder dann aber auf die Vernachlässigung der
llnterhaltungspflicht des Bauwerks durch den Bauherrn
zurückzuführen ist. Die Schwierigkeit dieser Feststellungen
ist jedem Bauexperten genügsam bekannt.

Die Mängel eines Bauwerkes, die auf ein Verschul-
den des Unternehmers oder des Bauleiters zurückzuführen
sind, kommen stets in den ersten Jahren, nach der Bau-
Vollendung zum Vorschein, Die Feststellung der Ursachen
der Werkmängel und die Auseinanderhaltung der Ver-
antwortlichkeit ist von Anfang an nicht leicht. Es darf
mit Bestimmtheit gesagt werden, daß sie ganz allgemein
nach drei und vier Jahren schon sehr schwierig, nach
einer fünfjährigen Frist aber eigentlich unmöglich ick.

Die Aufrechterhaltung einer langen Verjährungsfrist ist
aber unzweifelhaft für den Bauherrn kein Bedürfnis,
Er kann mit Sicherheit annehmen, daß ein Bauwerk,
das sich während fünf Jahren bewährt hat, sich auch
fernerhin bewähren wird. Die Haftung des Bauleiters
über fünf Jahre binaus ist für die Bedürfnisse der Praxis
nicht notwendig. Wenn der Staat und die Baubehörden
sich mit einer zweijährigen Haftung des Bauunternehmers
begnügen, liegt keine Veranlassung vor, den Bauleiter,
und nach dem Vorschlage des Nationalrates auch den
Unternehmer, zehn Jahre lang der Gefahr auszusetzen,
in einen Prozeß verwickelt zu werden, lim so weniger,
wenn, wie es stets der Fall sein müßte, dem Richter zur
Bildung seines Urteils keine objektiv wahren Beweis-
Mittel zur Verfügung stehen können.

Der Gesetzgeber wird den Interessen aller Beteiligten
in vollem Maße Genüge leisten, wenn er nach dem
Vorschlage des schweizerischen Ingenieur- und Archi-
tektenvereins bestimmt: „Die Klage des Bestellers eines
Bauwerkes gegen den Unternehmer oder gegen den bau-
leitenden Architekten und Ingenieur verjährt jedoch erst
nach s ü n f I a h r e n seit der Abnahme," tN, I, Z,")

Marktberichte.
Zukünftige Bauholzpreise. Unsere Zimmcrmeister

und Schreiner müssen sich mit der Tatsache abfinden,
in der nächsten Bausaison bedeutend höhere Preise für
Bretter und Abbundholz, ja sogar für Gerüstholz anlegen
zu müssen als bisher; denn die Ergebnisse der letzten

Holzganten in allen Teilen der Schweiz weisen für das
Rohholz eine» Aufschlag von 1—2 Fr, per ur'auf; bei

einzelnen Sortimenten beträgt derselbe sogar bis 3 Fr,
und noch mehr. Die Forsttaxen wurden fast überall von
unsern Sägern und Holzhändlern nicht nur schlankweg
akzeptiert, sondern in fast fieberhaftem Wetteifer über-
boten zur großen Freude der Forstmänner, Dies gilt
nur vom Radelholz, Laubholz, insbesondere Buchenholz
ist im allgemeinen weniger gesucht,

Nadelholzsagstämme galten per iN je nach Qualität
und Absuhrverhältnisse» im Durchschnitt Fr, 25 bis Fr,
37 im Walde angenommen; dazu kommen dann noch
die Abfuhrkosten,

Erfreulich ist, daß sich jetzt fast alle Forstämter dazu
verstehen, wenigstens das Sag- und Bauholz ohne Rinde
zu messen.

Ueber Holzpreise in Württemberg schreibt man
der „Franks, Zeitung" Ende Dezember 1909 : Die Be-
teiligung bei den in in letzter Zeit stattgehabten Nadel-
stamm Holzvertaufen war eine sehr rege. Die Ergebnisse
waren daher auch recht günstig für die Verkäufer, Das
Forstami Nottweil erzielte bei einem Verkauf aus Stif-

.-Zeitung („Meisterbtaltch Nr. 4>

tungswaldungen rund 114 "7 der Taxen, Die gräfl,
Törringsche Forstverwaltung Gutenzell erzielte für 5999nü
Langholz Mk, 15'Z—26F5, Ausschuß Mk, 14s/>—24'st,
Sägholz Mk. 19 Ist—29 st. und Ausschuß Mk, 15 Hz bis
Mk. 23. Das gräfl, Adelmannsche Forstamt Honhen-
stadt vereinnahmte für Nadelholz 198 P» der Anschläge,
Die Bauholzsägereien sind mäßig beschäftigt.

Zur Lage der Holzindustrie in Oesterreich-Ungarn,
Aus Wien wird der „Franks. Zeitung" geschrieben:
„Unser Holzmarkt leidet hauptsächlich unter der Gestal-
tung der Verhältnisse in Deutschland, Nicht allein, daß
dessen Bedarf infolge der allgemeinen industriellen Lage
sehr reduziert ist, macht sich auch die verschärfte Kon-
kurrenz Schwedens und Rußlands empfindlich bemerkbar.
Da überdies die inländischen Waldbesitzer bestrebt sind,
die Hochpreise der letzten Kampagne festzuhalten, ist auch
das Jnlandsgeschäft wenig erfreulich. In den letzten

Wochen ist nun eine Besserung der Situation zutage
getreten, doch hat diese keinen anderen Grund, als das

Bestreben, noch vor dein Inkrafttreten der höheren Eisen-
bahnfrachtsätze am 1, Januar 1919 die Lager des

Zwischenhandels zu komplettieren. Um diese Anschaf-
fungen werden voraussichtlich die Käufe der nächsten

Wochen geringer sein. Weichholz ist überhaupt nur i»

Primaware verkäuflich, mindere Sorten sind direkt un-
anbringlich, sodaß die Lager darin ganz bedeutenden

Umfang haben. Schwellen zeigen gleichfalls einen be-

trächtlichen Vorratsstand in beiden Reichshälften, sie

liegen flau, hauptsächlich infolge des Umstandes, daß die

ungarische Regierung in diesem Jahre keine Ausschrei-
bungen vorgenommen hat, sondern ihren Bedarf aus
den Beständen deckt. Auch in Oesterreich ist der Bedarf
der Staatsbahnen ein eingeschränkter. Gewöhnliches
Schnittholz ist ziemlich stark angeboten und zeigt rück-

gängige Preisrichtung, Auch in Brennholz ist ein Rück-

gang von nahezu 29 "I zu konstatieren, ohne daß sich

der Absatz deshalb gehoben hätte. Ob das zu erneuernde

Berggesetz eine Steigerung des jetzt daniederliegenden
Verkehrs in Grubenholz bewirken wird, bleibt abzu-

warten,"

Süddeutscher Holzmarkt Ende Dezember. Die

Stimmung beim Rundholzeinkauf in den süddeutschen

Waldungen hat sich während der jüngsten Zeit im all-

gemeinen nicht besonders geändert. Die größte.Kauflust
legte das Sägegroßgewerbe an den Tag, während die

Langholzhändler immer noch Zurückhaltung bekundeten.

Wo bei Versteigerungen in den bayerischen Staatswal-
düngen die forstamtlichen Anschläge nicht erreicht wurden,
hielt man Nachverkäufe ab, bei welchen dann meistens
die Anschläge erzielt wurden. Eine rege Beteiligung
wiesen hauptsächlich - die Nadelstammholzverkäufe in den

badischen und württembergischen Staatswaldungen auf.

Dabei wurden aber auch Preise angelegt, welche sich

über den Anschlägen hielten. Neuerdings fand in dem

bayerischen Forstamt .Krumbach eine Eichenstammholz-
Versteigerung statt, bei welcher für Eichenstammhölzer
1, Kl, 198,25 Mk, und für 2, Kl, 67 Mk, angelegt

wurden. Einen größeren Verkauf hielten die beiden

badischen Forstämter Schluchsee und St, Blasien ab;

es handelte sich dabei um rund 15,599 km Nadelholz,

hauptsächlich Fichtenware. Die Durchschnittspreise be-

wegten sich für die 5 Stammholzklassen zwischen 16,2ö

und 23,75 Mk, und für die 3 Abschnittsholz-Klassen
zwischen 15 und 22 Mk, das Festmeter, Bei einer Ver-

kaufsverdingung aus den Gräfl, zu Toerringschen, w

Oberbayern gelegenen Waldungen kam neben Papier-
und Schwellenhölzern auch rund 5599 m' Nadellanghost

zum Angebot, Die hierbei erzielten Preise hielten sich

durchschnittlich um einige Prozent über den forstamtlichen
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@infd)ät)ungen. ©ab babifrfje ©orftamt ©reiburg i. ©r.
erhielte bei einet fürstich fiattgefunbenen ©erbingung für
l)îabe[ftamm£)5tjer folgenbe greife: für 580 m" 1. .fit.
23,70 SOW., für 620 in» 2. KL 22,25 9«!., für 850 nr
3. KL 20,60 SOW., für 500 nr'' 4. Kl. 18,50 91!f., für
330 nr' 5. KL 16 9Rf., für 1270 nr' 2lbfd)nitte 1. KL
21,40 9RL, für 500 m» 2. KL 18,40 9Rf. unb für 125 m"
3. KL 16 9Rf. bas $eftmeter ab Söalb. 911an ermattet
in ©ad) freifen, baff fid) bie juoerficfjtlicbe Stimmung bei
bem ©infauf non fRunblfols in ben fübbeutfdjen 2Balb=

ungen ert)ä(t, umfomehr, als man ein rührigeres ©in»
greifen ber Sangholshänbler in ber ©inbedung in näctjfter
$eit ermattet. ©e|r gefpannt ift man auf bie Slbroid»

lung ber SSerfäufe non @itf)enftammhols in ben 2Balb»

ungen beS ©peffarteS, ber ©Bare, bie aflerroärtS roegen
ihrer ©üte gefd)ät)t unb gefugt nürb.

©ie ©tide am fübbeutfchen unb rtjeinifcfjen ©aul)ots=
marft hielt an. SBenigftenS mürben fofort 511 liefernde
fpöljer faft gar nicht oerlangt, fo baff bie ©ägeroerfe
beS ©cf)ioarsroalbeS ohne nennenSmerte ©efcl)äftigung
finb. ©in ©eil ber Heineren SBafferfägen ftellte bat)er
ben betrieb oorläufig ganj ein, rooju allerbingS auch
ber Itmftanb roefentlid) beitrug, baff fid) für prompt
auSäuführenbe ©eftellungen geminnbringenbe greife nid)t
erzielen laffen. ©ie gorberungen für im tommenben
ffrühfahr oorsunehmenbe ©aul)ols-£ieferungen finb aller»
bittgS mefentlich f)öher als bie ©ät)e, roelcije fiel) äugen»
Midlich erlöfen laffen. bisher tonnten mit üblicher
2Balbfante gefcljnittene ©annen» unb fyichtenfanthöljer
immer nod) ju 39,50—40,50 9Rf. baS $eftmeter, frei
@ifenba|nroagen Mannheim befcEjafft roerben. ©iiiig ift
gegenroärtig ©orratsljols, an bem SRangel nicht beftetjt.
©d)tnale „gute" ©retter roaren oon ben .Çrobelroerîen
gut gefragt. 2lb SRemmingen mürben jule^t bie 100
©tüd 16' 12" 1" unfortierte brennborbfreie ©retter ju
115—117 SRI. angeboten, ©retteroerlabungen ab ober»

rheinifdhen flöhen, SRannlfeim unb Karlsruhe, nach bem
ÜRittel» unb 9iieberrheine auf bem ©djiffSroeg fanben
immer noch ftutt. ©>ie ^radjten für £rolsfenbungen ab
Karlsruhe nach KöIn»©uiSburg betrugen jule^t 24 9RL
für bie 10,000 la. ©er SRarft in meinem §olj fchme»
bifcïjer unb ruffifdfer foerfunft zeichnete fich nad) roie
uor burch grofje fyeftigfeit auS. $air bie ©tanbarb
2 x 6" unfortierteS fd)roebifd)eS SBeipotj roirb heute
160—162,50 9Rf. ab norbifdjen £>äfen oerlangt, fßreife,
ioeld)e um 15 9Rf. ber engl, ©tanbarb b)ö£)ev finb als
alt gleicher $eit beS ©orjal)reS. ©ie ^orberungen für
gehebelte ^öljer finb, entfpredjenb bem teuren fRohholj,
fel)r hoch unb gehen immer noch weiter nach eben, ©ei
2l6fd)lüffen für näd)ftjährige Sieferungen bezahlten bie

Käufer fogar frfjon ioefentlid)e 2luffcf)läge.
(„£>ols= unb ©aufacfpBtg.")

UersAiedenes.
©öS ©ejirfêgei'idjt gürtet) (4. Abteilung) oerurteilte

l'en .fbeijer ber ©ampffäge oon ©cl)mib»3mfelb
& Sie. in gollifon, bie am 2lbenb beS 15. September
burd) fein ©erfcljulben in ©ranb geriet, rooburd) ein
®ebtiubefd)aben oon ungefähr 10,000 ©r. unb ein 9Ra=

terialfd)aben oon etroa 34,000 ©r. entftanb unb auch
bu§ lieben ber .fpauSberoohner ftarf gefährbet mar, roegen
tahrläffiger ©ranbftiftung su 12 ©agen ©efängniS unb
"0 ffr. ©uffe, foroie einer ®ntfd)äbigung 0011 20,000 ffr.
uu bie fantonale ©ranboerficherungSanftalt. ©er fpeiser,
Karl 9Reier oon Kilchberg, tjatte entgegen aller ©orfdjrift
ubenbS 6'L Uhr beim ©erlaffen ber ^»eijungSanlage bas
ffcuer int großen ©atnpffeffel nicht auSgetöf'ci)t, fonberu
ben ÇeisungSraunt mit .frolsfpänen unb Sägemehl ge»

füllt, um biefeS Stnljeisematerial auf jirfa 150" oorsu»
roärmen, bamit er am SRorgen etroa 1 ' 9 ©tunben fpäter
Sur Ülrbeit gehen tonnte. .fpieburd) entftanb eine ©aS=

ejplofion, roetdje bie ®afe in ben fRaum sroifdjen Kamin»
fodel unb 9taucl)fammer auspuffte unb in ber 9Räl)e

jurüdgelaffene brennbare ©toffe entjünbete, fo baff fid)
bie ffeuerSbrunft rafcE) ausbreitete.

©ie beiben Gutachten ftellten übereinftimmenb fol»
gcnbcS feft: ©ei ber im Keffel he^^f<i)enben ©emperatur
oon 160—170" ftrömten auS ben eingepadten ©pänen
brennbare unb in SRifchutig mit Cuft ejplofioe Kohlen»
mafferftoffgafe auS, roelche, ba ber Mngetlagte ben Kamin»
fdfieber gefdjloffen hatte, in ben Keffelgügen liegen blieben,

hinter ber am hintern 910fteübe angebrachten fogenannten
ffeuerbritde fammeln fid) untertags ftetS glüf)enbe ©renn»
materialrüdftänbe an, roelche bie hinterften ©eile beS

aufgefdjichteten ©pänel)aufenS gleichfalls entjünben tonnten,
fo bafs fie inS „DRotten" tarnen, ©a ber gefd)loffene
Kaminfd)ieber unb bie 2lfd;entüre nicht oofltommen bic£)t

fchloffen, fo baff unter ber befiehenben ©augroirfüng beS

großen ©adfteintaminS immer noch Suft burch ben 9toft
Sum ©rennmaterial gelangen tonnte, rourbe ber mottenbe
©eil beS ©rennmaterialS sur ©ntflammung unb fo bie

ctngefammelten (Safe sur ©{plofion gebracht, ©aburch
öffnete fich ^ angebradjte ©idjerheitStlappe für einen

2lugenblid, rooburcl) baS ffetter nad) au§en fcl)lagen unb
bie ht** S'arüdgelaffenen brennbaren ©toffe entsünben
tonnte. 2llS gelernter Reiser muffte ber Slngeflagte bie

Unjuläffigteit feiner 2lnorbnung tennen. ltebrigenS hat
er and) gegen ben ©ertrag gehanbelt, worin er fiel) oer»

pflichtete, baS ©euer oor ©erlaffen ber SjeisungSanlage
jeroeilen su löfchen, unb feine ^olsabfälle herumliegen
Sit laffen. ©er ©erurteilte hat auf eine ©ßeitersietjung
beS Urteils an baS Dbergeridjt oer§ic£)tet.

21.»®. ®aèiocrï ©inficöeln. ©ie aufferorbentli^e
©eneraloerfammlung genehmigte bie Ulufnahme eines

ObligationenanleihenS im ©etrage oon 140,000 ©r.
f^ür ©esug oon ®aS foüen fich erheblid) mehr 9teflef»
tanten angemelbet haben, als bei ber ©rünbung beS

Unternehmens (Sluguft 1909) in 2IuSfid)t genommen roarb.

©ie SReinigung oon fieitungèmaffer ift eine gtage,
bie in ber ©egenroart eine groffe Stolle fpielt. ©ie Üöaffer»
tlärung burch ©f)Iorfalf, ©hlornatrium ufto. ift fdjott feit
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Einschätzungen. Das badische Forstamt Freiburg i. Br.
erzielte bei einer kürzlich stattgefundenen Verdingung für
Nadelstammhölzer folgende Preise: für 580 m " I, Kl,
23,70 Mk„ für 620 »>' 2, Kl. 22,25 Mk„ für 850 nr
3, Kl. 20,60 Mk„ für 500 m" 4. Kl. 18,50 Mk., für
330 m" 5. Kl. 16 Mk., für 1270 m" Abschnitte 1. Kl.
21,40 Mk., für 500 in^ 2. Kl. 18,40 Mk. und für 125
3. Kl. 16 Mk. das Festmeter ab Wald. Man erwartet
in Fachkreisen, daß sich die zuversichtliche Stimmung bei
dem Einkauf von Rundholz in den süddeutschen Wald-
ungen erhält, umsomehr, als man ein rührigeres Ein-
greifen der Langholzhändler in der Entdeckung in nächster
Zeit erwartet. Sehr gespannt ist man auf die Abwick-
lung der Verkäufe von Eichenstammholz in den Wald-
ungen des Spessartes, der Ware, die allerwärts wegen
ihrer Güte geschätzt und gesucht wird.

Die Stille am süddeutschen und rheinischen Bauholz-
markt hielt an. Wenigstens wurden sofort zu liefernde
Hölzer fast gar nicht verlangt, so daß die Sägewerke
des Schwarzwaldes ohne nennenswerte Beschäftigung
sind. Ein Teil der kleineren Wasfersägen stellte daher
den Betrieb vorläufig ganz ein, wozu allerdings auch
der Umstand wesentlich beitrug, daß sich für prompt
auszuführende Bestellungen gewinnbringende Preise nicht
erzielen lassen. Die Forderungen für im kommenden
Frühjahr vorzunehmende Bauholz-Lieferungen sind aller-
dings wesentlich höher als die Sätze, welche sich äugen-
blicklich erlösen lassen. Bisher konnten mit üblicher
Waldkante geschnittene Tannen- und Fichtenkanthölzer
immer noch zu 39,50—40,50 Mk. das Festmeter, frei
Eisenbahnwagen Mannheim beschafft werden. Billig ist
gegenwärtig Vorratsholz, an dem Mangel nicht besteht.
Schmale „gute" Bretter waren von den Hobelwerken
gut gefragt. Ab Memmingen wurden zuletzt die 100
Stück 16' 12" 1" unsortierte brennbordfreie Bretter zu
115—117 Mk. angeboten. Bretterverladungen ab ober-
rheinischen Plätzen, Mannheim und Karlsruhe, nach dem
Mittel- und Niederrheine auf dem Schiffsweg fanden
immer noch statt. Die Frachten für Holzsendungen ab
Karlsruhe nach Köln-Duisburg betrugen zuletzt 24 Mk.
sür die 10,000 1p.'. Der Markt in weißem Holz schwe-
bischer und russischer Herkunft zeichnete sich nach wie
vor durch große Festigkeit aus. Für die Standard
2 x 6" unsortiertes schwedisches Weißholz wird heute
160—162,50 Mk. ab nordischen Häfen verlangt, Preise,
welche um 15 Mk. der engl. Standard höher sind als
zu gleicher Zeit des Vorjahres. Die Forderungen für
gehobelte Hölzer sind, entsprechend dem teuren Rohholz,
lehr hoch und gehen immer noch weiter nach oben. Bei
Abschlüssen für nächstjährige Lieferungen bezahlten die

Käufer sogar schon wesentliche Aufschläge.
(„Holz- und Baufach-Zig.")

iimchleaentt.
Das Bezirksgericht Zürich (4. Abteilung) verurteilte

den Heizer der Dampssäge von Schmid-Jmfeld
ä- Cie. in Zollikon, die am Abend des 15. September
durch sein Verschulden in Brand geriet, wodurch ein
Gebäudeschaden von ungefähr 10,000 Fr. und ein Ma-
terialschaden von etwa 34,000 Fr. entstand und auch
das Leben der Hausbewohner stark gefährdet war, wegen
fahrlässiger Brandstiftung zu 12 Tagen Gefängnis und

Fr. Buße, sowie einer Entschädigung von 20,000 Fr.
an die kantonale Brandversicherungsanstalt. Der Heizer,
Karl Meier von Kilchberg, hatte entgegen aller Vorschrift
abends 6'Z Uhr beim Verlassen der Heizungsanlage das
Feuer im großen Dampfkessel nicht ausgelöscht, sondern
den Heizungsraum mit Holzspäneu und Sägemehl ge-

füllt, um dieses Anheizematerial auf zirka 150" vorzu-
wärmen, damit er am Morgen etwa IIS Stunden später
zur Arbeit gehen konnte. Hiedurch entstand eine Gas-
explosion, welche die Gase in den Raum zwischen Kamin-
sockel und Rauchkammer auspuffte und in der Nähe
zurückgelassene brennbare Stoffe entzündete, so daß sich

die Feuersbrunst rasch ausbreitete.
Die beiden Gutachten stellten übereinstimmend sol-

gendcs fest: Bei der im Kessel herrschenden Temperatur
von 160—170" strömten aus den eingepackten Spänen
brennbare und in Mischung mit Luft explosive Kohlen-
wasserstoffgase aus, welche, da der Angeklagte den Kamin-
schieber geschlossen hatte, in den Keffelzügen liegen blieben.

Hinter der am hintern Rostende angebrachten sogenannten
Feuerbrücke sammeln sich untertags stets glühende Brenn-
Materialrückstände an, welche die hintersten Teile des

ausgeschichteten Spünehausens gleichfalls entzünden konnten,
so daß sie ins „Motten" kamen. Da der geschlossene

Kaminschieber und die Aschentüre nicht vollkommen dicht
schloffen, so daß unter der bestehenden Saugwirtüng des

großen Backsteinkamins immer noch Luft durch den Rost
zum Brennmaterial gelangen konnte, wurde der mottende
Teil des Brennmaterials zur Entflammung und so die

angesammelten Gase zur Explosion gebracht. Dadurch
öffnete sich die angebrachte Sicherheitsklappe sür einen

Augenblick, wodurch das Feuer nach außen schlagen und
die hier zurückgelassenen brennbaren Stoffe entzünden
konnte. Als gelernter Heizer mußte der Angeklagte die

Unzulässigkeit seiner Anordnung kennen. Uebrigens hat
er auch gegen den Vertrag gehandelt, worin er sich ver-
pflichtete, das Feuer vor Verlassen der Heizungsanlage
jeweilen zu löschen, und keine Holzabfälle herumliegen
zu lassen. Der Verurteilte hat auf eine Weiterziehung
des Urteils an das Obergericht verzichtet.

A.-G. Gasiverk Einsiedeln. Die außerordentliche
Generalversammlung genehmigte die Ausnahme eines

Obligationenanleihens im Betrage von 140,000 Fr.
Für Bezug vou Gas sollen sich erheblich mehr Reflek-
tanten angemeldet haben, als bei der Gründung des

Unternehmens (August 1909) in Aussicht genommen ward.

Die Reinigung von Leitungswasser ist eine Frage,
die in der Gegenwart eine große Rolle spielt. Die Wasser-
klärung durch Chlorkalk, Chlornatrium usiv. ist schon seit
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